
Vermerk über die Bekanntmachung der Haushaltssat2ung
(Durch Abdruck in einem Amtsblatt)

nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde

2026 11.06.2026I. Die HaushaltssaUung für das Jahr .wurde am durch Abdruck

Landshutim Amtsblatt des Zweckverbandes—Landrotaomtes - Landkreises *)

39 ^,2026Nr.

amtlich bekanntgemacht (Art. 25 Abs. 1 KommZG).

Gleichzeitig wurde in der Bekanntmachung darauf hingewiesen, daß die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan w»n«nd des ganzen Jahres
in der Geschäftsstelle des Zweckvertwndes innerhato der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereitliegen und der Haushaltsplan

—— twsTwiiwdiliaBIch ■

öfferrtlich aufgelegt wurde (Art 25, 27 Abs, 1 Art 41, 42 KommZG, Art 65 Abs. 4 GO, i 4 Abs. 2 Bekanntmachungsvreroidnung).
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Landshut11. Dem Landiatsamt / Der Regierung

sirvt zwei beglaubigte Abschriften der Haushaltssatzung (ohne Haush^tsplan) vorgeiegt wordea

Oft Drtaiin

Pattendorf, den 15.06.2026

Zwoekvrbend
Wasserzweckverband

Rottenburger-G^ppe

■1IV1

]H^s Weinzierl
Ir^er Vorsitzender

Die Übereinstimmung dar vorstehenden Abschrift der Haushahssatzung mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt.

Ort, Dalum

Pattendorf, den 15.06.2026
, Zweekverbond
Wasserzw^Bckverband
Rottenbi
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Erwbr Vorsitzender



Ortsüblich bekanntgemacht durch Veröffentlichung auf der Homepage

des Marktes Rohr i.NB: https://www.markt-rohr.de

am 18.06.2026

online verfügbar bis / gelöscht am: 03.07.2026

Rohr/. NB, 18.06.2026

Hermann

Erster Bürgermeister


